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6. ersuchtden Generalsekretär, das Programm weiter zu rechtspflege, dem wichtigsten richtliniengebenden Organ auf
stärken, indem er ihm die Ressourcen zuweist, die es für die diesem Gebiet, bei der Durchführung ihrer Aktivitäten, insbe-
Erfüllung seines Auftrags, einschließlich der Folgemaßnahmen sondere auch bei der Zusammenarbeit und Koordinierung mit
zu der Politischen Erklärung und dem Weltaktionsplan von anderen zuständigen Organen wie der Suchtstoffkommission,
Neapel gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminali- der Menschenrechtskommission und der Kommission für die
tät und zum Neunten Kongreß der Vereinten Nationen für Rechtsstellung der Frau behilflich zu sein;18

Verbrechensverhütung und die Behandlung Straffälliger ,19

benötigt;

7. bekräftigt den hohen Vorrang, der der technischen über das strategische Management des Programms umzu-
Zusammenarbeit und den Beratenden Diensten auf dem Gebiet setzen, insbesondere soweit sie die Berichterstattungspflichten,
der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege zukommt, die Vorlage von Vorschlägen und die Ressourcenmobilisie-
und betont, daß es notwendig ist, die operativen Aktivitäten rung betreffen;
des Programms, insbesondere in den Entwicklungs- und Über-
gangsländern, weiter zu verbessern, damit dem Bedarf der
Mitgliedstaaten an Unterstützung bei der Verbrechensverhü-
tung und Strafrechtspflege auf Antrag entsprochen werden
kann; 82. Plenarsitzung

8. fordertdie Staaten und die Finanzierungsorganisatio-
nen der Vereinten Nationenauf, beträchtliche finanzielle 51/64. Internationales Vorgehen zur Bekämpfung des
Beiträge zu den operativen Aktivitäten des Programms zu Drogenmißbrauchs, der unerlaubten Drogengewin-
leisten, und ermutigt alle Staaten, zu diesem Zweck freiwillige nung und des unerlaubten Drogenverkehrs
Beiträge an den Fonds der Vereinten Nationen für Ver-
brechensverhütung und Strafrechtspflege zu entrichten, und Die Generalversammlung,
dabei auch die Aktivitäten zu berücksichtigen, die zur Umset-
zung der Politischen Erklärung und des Weltaktionsplans von
Neapel gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminali-
tät notwendig sind;

9. fordert das Entwicklungsprogramm der Vereinten Suchtstoffen und psychotropen Stoffen, einschließlich syn-
Nationen, die Weltbank und andere internationale, regionale thetischer Drogen und Designerdrogen, sowie deren unerlaubte
und nationale Finanzierungsorganisationenauf, die operativen Gewinnung und der unerlaubte Verkehr damit trotz verstärkter
technischen Aktivitäten auf diesem Gebiet zu unterstützen und Bemühungen der Staaten und der zuständigen internationalen
solche Aktivitäten in ihre Programme aufzunehmen, dabei von Organisationen weltweit zugenommen haben und somit nach
der Fachkompetenz des Programms der Vereinten Nationen wie vor eine Bedrohung der Gesundheit, der Sicherheit und
auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und Strafrechts- des Wohls von Millionen von Menschen, insbesondere jungen
pflege Gebrauch zu machen und bei einschlägigen technischen Menschen, in allen Ländern sowie für die politischen und
Hilfsprojekten und beratenden Missionen eng zusammen- sozioökonomischen Systeme und die Stabilität, die nationale
zuarbeiten; Sicherheit und die Souveränität einer wachsenden Zahl von

10. nimmt mit Genugtuung Kenntnisvon den Beiträgen
des Programms zu den Friedenssicherungsmissionen und Son-äußerst beunruhigtüber die zunehmende Gewalttätigkeit
dermissionen der Vereinten Nationen sowie von seinen Bei- und die immer größere Wirtschaftsmacht krimineller Organisa-
trägen zu dem Folgeprozeß dieser Missionen, unter anderem tionen und terroristischer Gruppen, die dem Drogenverkehr
in Form von Beratenden Diensten, und legt dem Generalsekre- und anderen kriminellen Aktivitäten wie der Geldwäsche, dem
tär nahe, zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit zu empfehlen, unerlaubten Waffenhandel sowie dem unerlaubten Handel mit
daß die Wiederherstellung und die Reform des Strafrechts- Vorprodukten und wesentlichen Chemikalien nachgehen,
pflegesystems in Friedenssicherungseinsätze aufgenommen sowie über die zunehmenden grenzüberschreitenden Verbin-
werden; dungen zwischen ihnen, und sich dessen bewußt, daß eine

11. ersucht den Generalsekretär, die Zusammenarbeit
zwischen der Abteilung Verbrechensverhütung und Straf-
rechtspflege und dem Programm der Vereinten Nationen für
die internationale Drogenbekämpfung, insbesondere auf dem
Gebiet der Geldwäsche, weiter zu stärken;

12. ersuchtden Generalsekretäraußerdem, alles zu tun, mit Drogen zusammenhängende Kriminalität, wie Terroris-
um der Kommission für Verbrechensverhütung und Straf- mus, unerlaubter Waffenhandel und Geldwäsche, wünschens-

13. fordert die Kommission für Verbrechensverhütung
und Strafrechtspflegeauf, ihre einschlägigen Resolutionen

14. ersuchtden Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die
Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

12. Dezember 1996

unter Hinweisauf ihre Resolutionen 49/168 vom 23. De-
zember 1994 und 50/148 vom 21. Dezember 1995,

zutiefst besorgtdarüber, daß die unerlaubte Nachfrage nach

Staaten darstellen,

verstärkte internationale Zusammenarbeit und wirksame
Strategien erforderlich sind, wenn im Kampf gegen alle For-
men transnationaler krimineller Aktivitäten Ergebnisse erzielt
werden sollen,

davon überzeugt, daß eine engere Koordinierung und
Zusammenarbeit zwischen den Staaten beim Kampf gegen die

wert ist, sowie eingedenk der Rolle, die sowohl die Vereinten
Nationen als auch die Regionalorganisationen in dieser
Hinsicht spielen könnten,

Siehe A/49/748, Anhang, Abschnitt I. A.18

A/CONF.169/16.19
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sich vollauf dessen bewußt, daß die Staaten, die zuständi- Maßnahmen erfordert, namentlich die Verstärkung der inter-
gen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen und nationalen Zusammenarbeit zur Unterstützung von alternativen
die multilateralen Entwicklungsbanken dem Kampf gegen und bestandfähigen Entwicklungsmaßnahmen in den betroffe-
diese Geißel, welche die Entwicklung, die wirtschaftliche und nen Gebieten dieser Länder, mit dem Ziel der Senkung und der
politische Stabilität und die demokratischen Institutionen Beseitigung der unerlaubten Gewinnung von Suchtstoffen,
untergräbt und deren Bekämpfung den Regierungen eine
immer größere wirtschaftliche Belastung auferlegt und die mit
unwiederbringlichen Verlusten an Menschenleben einhergeht,
höheren Vorrang einräumen müssen,

erneut erklärend und betonend, daß verstärkte Anstrengun-
gen unternommen werden müssen, um den umfassenden
Rahmen für die internationale Zusammenarbeit bei der Dro-
genbekämpfung umzusetzen, den die bestehenden Überein-
kommen über die Drogenbekämpfung, die Erklärung und die20

Umfassende multidisziplinäre Konzeption für künftige Akti-
vitäten zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs , die Politi-21

sche Erklärung und das Weltweite Aktionsprogramm , die22

von der Generalversammlung auf ihrer siebzehnten Sonderta-
gung zur Behandlung der Frage der internationalen Zusam-
menarbeit gegen die unerlaubte Gewinnung von Suchtstoffen
und psychotropen Stoffen, das unerlaubte Angebot dieser
Stoffe, die unerlaubte Nachfrage danach, den unerlaubten
Verkehr damit und die unerlaubte Verteilung dieser Stoffe
verabschiedet wurden, die Erklärung, die von dem Welt-
Ministergipfel zur Verminderung der Drogennachfrage und zur unter Hinweisauf die wichtige und zentrale Rolle, die den
Bekämpfung der Kokainbedrohung verabschiedet wurde , der zuständigen Organen der Vereinten Nationen bei der Evaluie-23

Systemweite Aktionsplan der Vereinten Nationen zur Bekämp- rung der Erfüllung der Verpflichtungen zukommt, die die
fung des Drogenmißbrauchs , die Politische Erklärung und Vertragsstaaten im Rahmen der Verträge der Vereinten Natio-24

der Weltaktionsplan von Neapel gegen die grenzüberschreiten- nen zur Drogenbekämpfung, wie in diesen Verträgen ausge-
de organisierte Kriminalität sowie andere einschlägige führt, übernommen haben,25

internationale Regelungen bieten,

in Anerkennungder Anstrengungen, die die Länder, die
Suchtstoffe für wissenschaftliche, medizinische und therapeuti-
sche Zwecke gewinnen, unternehmen, um die Umleitung
dieser Stoffe auf unerlaubte Märkte zu verhindern und die
Gewinnung auf einem der erlaubten Nachfrage entsprechenden
Stand zu halten, im Einklang mit dem Einheits-Überein-
kommen von 1961 über Suchtstoffe ,26

in der Überzeugung, daß die Zivilgesellschaft, namentlich
die nichtstaatlichen Organisationen, einen wirksamen Beitrag
zur Bewältigung des Problems der unerlaubten Drogen leisten
können,

in der Erkenntnis, daß unter bestimmten Umständen zwi-
schen der Armut und der Zunahme der unerlaubten Gewin-
nung von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen und des
unerlaubten Verkehrs damit Zusammenhänge bestehen und
daß die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der vom
unerlaubten Drogenhandel betroffenen Länder angemessene

betonend, daß die Achtung vor den Menschenrechten ein
unverzichtbarer Bestandteil der Maßnahmen zur Bewältigung
des Drogenproblems ist und sein muß,

unter Hervorhebungder Notwendigkeit einer Analyse der
von den Drogenhändlern benutzten Transitrouten, die ständig
wechseln und die sich auf eine immer größere Anzahl von
Ländern und Regionen in allen Teilen der Welt erstrecken,

unter Hervorhebungder Rolle, die der Suchtstoffkommis-
sion als dem wichtigsten richtliniengebenden Organ der
Vereinten Nationen in Fragen der Drogenbekämpfung zufällt,
der Führungsrolle und lobenswerten Tätigkeit des Programms
der Vereinten Nationen für die internationale Drogenbekämp-
fung als Schaltstelle für konzertierte internationale Maß-
nahmen und der wichtigen Rolle, die dem Internationalen
Suchtstoffkontrollamt als unabhängiger Überwachungsbehörde
zukommt, wie in den Verträgen zur internationalen Drogenbe-
kämpfung ausgeführt,

in der Überzeugung, daß die Abhaltung einer Sondertagung
der Generalversammlung über die Verstärkung der interna-
tionalen Zusammenarbeit gegen die unerlaubte Gewinnung
von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen, den unerlaubten
Verkauf dieser Stoffe, die unerlaubte Nachfrage danach, den
unerlaubten Verkehr damit und die unerlaubte Verteilung
dieser Stoffe und damit zusammenhängende Aktivitäten einen
maßgeblichen Beitrag zur größeren Wirksamkeit der von den
Vereinten Nationen und ihren Mitgliedstaaten im Kampf gegen
dieses weltweite Problem ergriffenen Maßnahmen leisten
könnte,

I

ACHTUNG VOR DEN IN DERCHARTA DER VEREINTENNATIONEN

UND IM VÖLKERRECHT VERANKERTENGRUNDSÄTZEN BEI

DER BEKÄMPFUNG DES DROGENMISSBRAUCHS, DER UN-
ERLAUBTEN DROGENGEWINNUNG UND DES UNERLAUBTEN

DROGENVERKEHRS

1. erklärt erneut, daß der Kampf gegen den Drogenmiß-
brauch und den unerlaubten Drogenverkehr in voller Überein-
stimmung mit den in der Charta der Vereinten Nationen und
dem Völkerrecht verankerten Zielen und Grundsätzen erfolgen
muß, insbesondere den Grundsätzen der Achtung der Souverä-
nität und territorialen Unversehrtheit der Staaten und der
Nichtanwendung oderAndrohung von Gewalt in den interna-
tionalen Beziehungen;

2. fordert alle Staatenauf, sich verstärkt für die För-
derung einer wirksamen Zusammenarbeit bei den Bemühun-

Siehe Report of the International Conference on Drug Abuse and Illicit20

Trafficking, Vienna, 17-26 June 1987 (Veröffentlichung der Vereinten
Nationen, Best.-Nr. E.87.I.18), Kap. I, Abschnitt B.

Ebd., Abschnitt A.21

Resolution S-17/2, Anlage.22

A/45/262, Anhang.23

Siehe A/49/139-E/1994/57.24

Siehe A/49/748, Anhang, Abschnitt I.A.25

Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 520, Nr. 7515.26
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gen um die Bekämpfung des Drogenmißbrauchs und des betroffenen Ländern mit der Drogenbekämpfung zusammen-
unerlaubten Drogenverkehrs einzusetzen, um so zur Schaffung hängende Kreditvergabe- und Programmaktivitäten durch-
eines Klimas beizutragen, das der Verwirklichung dieses Ziels zuführen, und die Suchtstoffkommission über weitere Fort-
förderlich ist, auf der Grundlage der Grundsätze der Gleichbe- schritte auf diesem Gebiet zu informieren;
rechtigung und der gegenseitigen Achtung;

II weiterhin Rechtshilfe bei der Anpassung ihrer innerstaatlichen

INTERNATIONALES VORGEHEN ZURBEKÄMPFUNG DES DRO-
GENMISSBRAUCHS,DER UNERLAUBTENDROGENGEWINNUNG

UND DES UNERLAUBTENDROGENVERKEHRS

1. bekräftigt erneut ihre Entschlossenheit, die interna- wortlichen Personals behilflich zu sein;
tionale Zusammenarbeit weiter zu verstärken und die Bemü-
hungen um die Bekämpfung des Anbaus von Suchtstoffen und
psychotropen Stoffen für illegale Zwecke, der unerlaubten
Gewinnung und des unerlaubten Verkaufs dieser Stoffe, der
unerlaubten Nachfrage danach, des unerlaubten Verkehrs
damit und der unerlaubten Verteilung dieser Stoffe, namentlich e) in seinen Bericht über den unerlaubten Drogenverkehr
auch synthetischer Drogen, erheblich auszuweiten und die eine Beurteilung der weltweiten Tendenzen auf dem Gebiet
Abzweigung von Vorprodukten und wesentlichen Chemika- des unerlaubten Verkehrs und Transits von Suchtstoffen und
lien, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen, einschließlich der dabei verwendeten
psychotropen Stoffen verwendet werden, im Einklang mit den Methoden und Routen, aufzunehmen und Mittel und Wege zu
Verpflichtungen, die die Staaten mit den Übereinkünften der empfehlen, wie die Kapazität der an diesen Routen liegenden
Vereinten Nationen zur Drogenbekämpfung eingegangen sind, Staaten zur Bewältigung aller Aspekte des Drogenproblems
sowie auf der Grundlage des Grundsatzes der gemeinsamen gesteigert werden kann;
Verantwortung und unter Berücksichtigung der bisher ge-
sammelten Erfahrungen zu bekämpfen und zu verhindern;

2. fordert alle Staatennachdrücklich auf, das Einheits- minalität, zur Geldwäsche und zum Waffenhandel eine Gefahr
Übereinkommen von 1961 über Suchtstoffe in derdurch das und Bedrohung für die Bürgergesellschaft darstellen, und26

Protokoll von 1972 geänderten Fassung , das Übereinkommen ermutigt die Regierungen, sich dieser Bedrohung zu stellen27

von 1971 über psychotrope Stoffe und das Übereinkommen und zusammenzuarbeiten, um den Transfer von Mitteln an die28

der Vereinten Nationen von 1988 gegen den unerlaubten an solchen Aktivitäten Beteiligten sowie zwischen ihnen zu
Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen zu rati- verhindern;29

fizieren beziehungsweise diesen Übereinkünften beizutreten
und alle ihre Bestimmungen anzuwenden;

3. fordert alle Staatenauf, angemessene innerstaatliche Nachfrage danach sowie dem unerlaubten Verkehr damit und
Gesetze und sonstige Vorschriften zu verabschieden, die ein- den wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten in den
zelstaatlichen Gerichtssysteme zu stärken und in Zusammen- betroffenen Ländern Zusammenhänge bestehen und daß die
arbeit mit anderen Staaten und im Einklang mit den genannten Probleme von Land zu Land verschieden und vielfältig
internationalen Rechtsinstrumenten wirksame Maßnahmen zur ausgeprägt sind;
Drogenbekämpfung durchzuführen;

4. ersuchtdas Programm der Vereinten Nationen für die
internationale Drogenbekämpfung,

a) auch weiterhin die schwerpunktmäßige Ausrichtung Ziel des Abbaus und der Beseitigung der unerlaubten Gewin-
auf regionale, subregionale und nationale Strategien zur Be- nung von Drogen zu gewähren, bei denen den kulturellen
kämpfung des Drogenmißbrauchs, insbesondere den Leitplan- Traditionen der Völker voll Rechnung getragen wird;
Ansatz, zu unterstützen und diese Strategien durch wirksame
interregionale Strategien zu ergänzen;

b) sich um die Verstärkung des Dialogs und der Zu-
sammenarbeit mit multilateralen Entwicklungsbanken zu
bemühen, um diese zu veranlassen, in den interessierten und

c) den Mitgliedstaaten auf entsprechendes Ersuchen auch

Rechtsvorschriften, Politiken und Infrastrukturen im Hinblick
auf die Durchführung der internationalen Übereinkünfte zur
Drogenbekämpfung zu gewähren und ihnen bei der Aus-
bildung des für die Anwendung der neuen Gesetze verant-

d) den Mitgliedstaaten, die um Unterstützung bei der
Errichtung oder dem Ausbau einzelstaatlicher Laboratorien zur
Entdeckung von Drogen ersuchen, auch weiterhin Hilfe zu
gewähren;

5. stellt erneut fest, daß der Drogenhandel und seine Ver-
bindungen zum Terrorismus, zur grenzüberschreitenden Kri-

6. erkennt an, daß zwischen der unerlaubten Gewinnung
von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen, der unerlaubten

7. fordert die internationale Gemeinschaftauf, Regie-
rungen auf entsprechendes Ersuchen verstärkte wirtschaftliche
und technische Unterstützung zugunsten von Programmen
einer alternativen und bestandfähigen Entwicklung mit dem

8. erinnertdaran, daß in dem von der Generalversamm-
lung am 14. Dezember 1995 verabschiedeten Weltaktions-
programm für die Jugend bis zum Jahr 2000 und danach30

betont wird, wie wichtig die Mitwirkung von Jugendorganisa-
tionen und Jugendlichen an den Entscheidungsprozessen ist,
insbesondere soweit sie Programme zur Verminderung der
Nachfrage nach unerlaubten Drogen betreffen;

9. betont, daß die Regierungen wirksame Maßnahmen
ergreifen müssen, um zu verhindern, daß Vorprodukte und

Ebd., Vol. 976, Nr. 14152.27

Ebd., Vol. 1019, Nr. 14956.28

Siehe Official Records of the United Nations Conference for the Adoption29

of a Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic
Substances, Vienna, 25 November-20 December 1988, Vol. I (Veröffentlichung
der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.94.XI.5). Resolution 50/81, Anlage.30
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wesentlicheChemikalien, Materialien und Geräte, die bei der 16.fordertdie Mitgliedstaatenauf, mit dem Programm der
unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Vereinten Nationen für die internationale Drogenbekämpfung
Stoffen verwendet werden, auf illegale Märkte umgeleitet auch in Zukunft zusammenzuarbeiten, indem sie dem Pro-
werden; gramm einschlägige Informationen und ihre Auffassungen zu

10. spricht dem Internationalen Suchtstoffkontrollamt
ihre Anerkennungfür die wertvolle Arbeitaus, die es bei der
Überwachung der Gewinnung und Verteilung von Sucht-
stoffen und psychotropen Stoffen leistet, um deren Verwen-
dung auf medizinische und wissenschaftliche Zwecke zu be-
schränken, und fordert das Amt nachdrücklich auf, verstärkte
Anstrengungen zu unternehmen, um seinen Auftrag nach
Artikel 12 des Übereinkommens der Vereinten Nationen von
1988 gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und
psychotropen Stoffen im Hinblick auf die Überwachung der
Bewegungen von Vorprodukten und wesentlichen Chemika-
lien zu erfüllen;

11. stellt fest, daß das Internationale Suchtstoffkontrollamt des Drogenmißbrauchs;
zur Erfüllung seines Auftrags, insbesondere nach Artikel 12
des Übereinkommens der Vereinten Nationen von 1988 gegen
den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen
Stoffen, ausreichende Mittel benötigt, und fordert die Mitglied-
staaten daher nachdrücklich auf, sich gemeinsam zu ver-
pflichten, dem Internationalen Suchtstoffkontrollamt im Ein-
klang mit der Resolution 1996/20 des Wirtschafts- und
Sozialrats vom 23. Juli 1996 angemessene und ausreichende
Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen;

12. fordert die Staatenauf, im Einklang mit ihren Ver-
pflichtungen aus dem Einheitsübereinkommen von 1961 über
Suchtstoffe und dem Übereinkommen der Vereinten Nationen
von 1988 gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und
psychotropen Stoffen im Wege der internationalen Zusammen-
arbeit verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um die ille-
galen Kulturen, aus denen Suchtstoffe gewonnen werden, zu
vermindern und zu beseitigen und die Nachfrage nach un-
erlaubten Drogen und deren Konsum zu verhindern und zu
reduzieren;

13. unterstreicht, daß die Regierungen im Wege der inter-
nationalen Zusammenarbeit mehr alternative Entwicklungs-
programme ausarbeiten und durchführen müssen, deren Ziel
darin besteht, die Gewinnung von unerlaubten Drogen zu
vermindern und zu beseitigen, wobei den wirtschaftlichen,
sozialen, kulturellen, politischen und ökologischen Beson-
derheiten des betreffenden Gebiets Rechnung zu tragen ist;

14. betont, daß es notwendig ist, die Kapazität des Inter-
nationalen Suchtstoffkontrollamts aufrechtzuerhalten, insbe-
sondere durch die Bereitstellung angemessener Mittel durch
den Generalsekretär im Rahmen der vorhandenen Ressourcen
und durch eine entsprechende technische Unterstützung seitens
des Programms der Vereinten Nationen für die internationale
Drogenbekämpfung;

15. erklärt erneut, wie wichtig es ist, daß die Mitgliedstaa-
ten, das Programm der Vereinten Nationen für die interna-
tionale Drogenbekämpfung und das System der Vereinten
Nationen die Ziele der Dekade der Vereinten Nationen gegen
den Drogenmißbrauch (1991-2000) unter dem Motto "Eine
weltweite Antwort auf eine weltweite Herausforderung" ver-
wirklichen;

dem Entwurf einer Erklärung über die Leitlinien für die Ver-
minderung der Nachfrage zur Verfügung stellen, der zur Zeit
vom Exekutivdirektor des Programms der Vereinten Nationen
für die internationale Drogenbekämpfung im Benehmen mit
den Mitgliedstaaten erarbeitet wird, unter angemessener Be-
rücksichtigung der zwischen den Aktivitäten zur Verminde-
rung des Angebots beziehungsweise der Nachfrage bestehen-
den Verbindungen, und bekräftigt die Wichtigkeit der Resolu-
tionen des Wirtschafts- und Sozialrats 1996/18 vom 23. Juli
1996 über den Entwurf einer Erklärung über die Leitlinien für
die Verminderung der Nachfrage und 1995/16 vom 24. Juli
1995 über die Einbindung von Initiativen zur Nachfragesen-
kung in eine in sich geschlossene Strategie zur Bekämpfung

17. begrüßtdie Resolution 1996/29 des Wirtschafts- und
Sozialrats vom 24. Juli 1996 über Maßnahmen zur Verstär-
kung der internationalen Zusammenarbeit zur Kontrolle von
für die unerlaubte Herstellung kontrollierter Stoffe verwende-
ten Vorprodukten und deren Ersatzstoffen, insbesondere am-
phetaminartigen Aufputschmitteln, und zur Verhinderung ihrer
Abzweigung und fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Bemü-
hungen um die Kontrolle von Vorprodukten und deren Ersatz-
stoffen in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Suchtstoff-
kontrollamt zu verstärken;

18. begrüßt mit Genugtuungdie Resolution 5 (XXXVIII)
der Suchtstoffkommission über Strategien zur Verminderung31

des Angebots an unerlaubten Drogen, in der bekräftigt
wird, daß wirksame Strategien zur Verminderung des Ange-
bots angewandt werden müssen, die auf der Durchführung von
alternativen Entwicklungsplänen und -programmen beruhen,
deren Ziel darin besteht, die unerlaubte Drogengewinnung zu
vermindern und zu beseitigen;

19. unterstreichtdie Wichtigkeit des Tagungsteils auf
hoher Ebene der Tagung 1996 des Wirtschafts- und Sozialrats,
auf dem die Mitgliedstaaten ihren politischen Willen und ihre
Entschlossenheit bekräftigt haben, konkrete Maßnahmen zur
Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit auf allen
Ebenen zu ergreifen;

III

WELTWEITESAKTIONSPROGRAMM

1. bekräftigt die Wichtigkeit des Weltweiten Aktions-
programms als eines umfassenden Rahmens für nationale,22

regionale und internationale Maßnahmen zur Bekämpfung der
unerlaubten Gewinnung von Suchtstoffen und psychotropen
Stoffen, der unerlaubten Nachfrage danach und des un-
erlaubten Verkehrs mit diesen Stoffen;

2. fordert die Staatenauf, den Aufträgen und Empfeh-
lungen des Weltweiten Aktionsprogramms nachzukommen,
damit das Programm in praktische Maßnahmen zur Bekämp-
fung des Drogenmißbrauchs auf nationaler, regionaler und
internationaler Ebene umgesetzt wird;

Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1995,31
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3. fordert alle Regierungen und die zuständigen Regio- Verfügung zu stellen, in der das Drogenproblem ihre Wirt-
nalorganisationennachdrücklich auf, im Rahmen umfassender schaft beeinflußt;
Maßnahmen zur Verminderung der Nachfrage einen ausgewo-
genen Ansatz zu entwickeln, bei dem der Verhütung, Behand-
lung, Forschung, sozialen Wiedereingliederung und Aus-
bildung im Kontext der einzelstaatlichen strategischen Pläne
zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs entsprechender Vor-
rang eingeräumt wird;

4. fordert die zuständigen Organe der Vereinten Natio-
nen, die Sonderorganisationen, die internationalen Finanz-
institutionen und andere in Betracht kommende zwischen-
staatliche Organisationen sowie alle Akteure der Bürgergesell- 1. begrüßtdie Resolution 1996/17 des Wirtschafts- und
schaft, insbesondere die nichtstaatlichen Organisationen, die Sozialrats vom 23. Juli 1996 und nimmt mit Befriedigung
lokalen Organisationen der Gemeinwesen, Sportverbände und Kenntnis von der Unterstützung, die der Vorschlag betreffend
den Privatsektor,auf, den Staaten bei ihren Bemühungen um die Einberufung einer Sondertagung der Generalversammlung
die Förderung und Durchführung des Weltweiten Aktions- im Jahre 1998 auf dem Tagungsteil aufhoher Ebene 1996 des
programms ihre Zusammenarbeit und Hilfe zuteil werden zu Wirtschafts- und Sozialrats gefunden hat;
lassen;

5. begrüßtdie Anstrengungen, die die Suchtstoffkom-
mission und das Programm der Vereinten Nationen für die
internationale Drogenbekämpfung unternehmen, um den
Regierungen die Berichterstattung über dieDurchführung des
Weltweiten Aktionsprogramms zu erleichtern, und ermutigt
sie, diese Bemühungen fortzusetzen, mit dem Ziel, die Zahl
der berichterstattenden Regierungen zu erhöhen;

6. nimmt Kenntnisvon den Anstrengungen, die das Pro-
gramm der Vereinten Nationen für die internationale Drogen-
bekämpfung und andere Organe der Vereinten Nationen zur
Erhebung verläßlicher Daten über den Drogenmißbrauch und
den unerlaubten Drogenverkehr unternehmen, insbesondere
auch vom Aufbau des Internationalen Systems zur Erfassung
des Drogenmißbrauchs, ermutigt das Programm, zur Vermei-
dung von Doppelarbeit in Zusammenarbeit mit anderen
Organen der Vereinten Nationen weitere Maßnahmen zur
Erleichterung einer effizienten Datenerhebung zu ergreifen,
und ermutigt außerdem die Mitgliedstaaten, rechtzeitig mehr
aktualisierte Informationen zur Verfügung zu stellen;

7. nimmt Kenntnisvon der Resolution 1996/20 des Wirt-
schafts- und Sozialrats vom 23. Juli 1996 über die Stärkung
der Rolle des Internationalen Suchtstoffkontrollamts und den
Aufbau eines einheitlichen Informationssystems zurErhebung
und Analyse von Daten betreffend das Wesen, die Strukturen
und die Tendenzen des weltweiten Problems des Drogenmiß-
brauchs;

8. bittet das Programm der Vereinten Nationen für die
internationale Drogenbekämpfung, zu prüfen, wie Mitglied-
staaten auf entsprechendes Ersuchen bei ihren Bemühungen
um die Schaffung geeigneter Mechanismen für die Erhebung
und Analyse von Daten Hilfe gewährt werden kann, und sich
dafür um freiwillige Mittel zu bemühen;

9. unterstreicht die Wichtigkeit genauer und verläß-
licher Informationen über die Auswirkungen des Drogen-
problems auf die Weltwirtschaft;

10. fordert die Mitgliedstaatenauf, sich weiterhin darum
zu bemühen, dem Programm der Vereinten Nationen für die
internationale Drogenbekämpfung systematische, genaue und
aktuelle Informationen über die vielfältige Art und Weise zur

IV

SONDERTAGUNG DERGENERALVERSAMMLUNG ZUR BEKÄMP-
FUNG DER UNERLAUBTENGEWINNUNG VON SUCHTSTOFFEN

UND PSYCHOTROPENSTOFFEN, DES UNERLAUBTEN VER-
KAUFS DIESER STOFFE, DER UNERLAUBTEN NACHFRAGE

DANACH, DES UNERLAUBTEN VERKEHRS DAMIT UND DER

UNERLAUBTEN VERTEILUNG DIESER STOFFE UND DAMIT

ZUSAMMENHÄNGENDETÄTIGKEITEN

2. beschließt, eine Sondertagung einzuberufen, um den
Kampf gegen die unerlaubte Gewinnung von Suchtstoffen und
psychotropen Stoffen, den unerlaubten Verkauf dieser Stoffe,
die unerlaubte Nachfrage danach, den unerlaubten Verkehr da-
mit und die unerlaubte Verteilung dieser Stoffe und damit zu-
sammenhängende Tätigkeiten zu erörtern und neue Strategien,
Methoden, praktische Aktivitäten und konkrete Maßnahmen
zur Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit bei der
Auseinandersetzung mit dem Problem der unerlaubten Drogen
vorzuschlagen;

3. betont, daß sich die Sondertagung, wie es in der
Resolution 1996/17 des Wirtschafts- und Sozialrats heißt, im
Rahmen eines umfassenden und ausgewogenen Ansatzes, der
alle Aspekte des Problems mit einschließt, mit der Beurteilung
der derzeitigen Situation befassen sollte, mit dem Ziel, die
internationale Zusammenarbeit zur Auseinandersetzung mit
dem Problem der unerlaubten Drogen im Rahmen des
Übereinkommens der Vereinten Nationen von 1988 gegen den
unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen
Stoffen und anderer einschlägiger Übereinkünfte und inter-29

nationaler Rechtsinstrumente zu verstärken;

4. erklärt erneut, daß sie sich auf ihrer Sondertagung auf
der Grundlage des Grundsatzes der gemeinsamen Verant-
wortung und unter voller Achtung der in der Charta der
Vereinten Nationen und im Völkerrecht verankerten Grundsät-
ze, insbesondere des Grundsatzes der Achtung der Souveräni-
tät und territorialen Unversehrtheit der Staaten, mit diesen
Fragen auseinandersetzen wird;

5. beschließt, daß die dreitägige Sondertagung im Juni
1998 unmittelbar nach Abschluß der für ihren Erfolg erfor-
derlichen Vorbereitungsarbeiten und zehn Jahre nach der Ver-
abschiedung des Übereinkommens der Vereinten Nationen von
1988 gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und
psychotropen Stoffen abgehalten werden wird;

6. beschließt außerdem, daß die Suchtstoffkommission
als Vorbereitungsorgan für die Sondertagung der Generalver-
sammlung fungieren soll und daß ihre Beratungen allen Mit-
gliedstaaten offenstehen sollen, um im Einklang mit der herge-
brachten Praxis die volle Mitwirkung aller Mitgliedstaaten der
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Vereinten Nationen, Mitglieder der Sonderorganisationen und f) Förderung der internationalen Zusammenarbeit bei der
Beobachter zu gewährleisten; Erarbeitung von Programmen zur Ausmerzung illegaler Kul-

7. bittet die Suchtstoffkommission, möglichst bald ge-
eignete Maßnahmen zur Vorbereitung der Sondertagung zu
ergreifen und namentlich auch die Möglichkeit derEinsetzung
von Arbeitsgruppen zu erwägen;

8. nimmt mit Genugtuung Kenntnisvon den Initiativen,
die die Mitgliedstaaten ergriffen haben, um einen Beitrag zur
Tätigkeit der Suchtstoffkommission in ihrer Eigenschaft als
Vorbereitungsorgan für die Sondertagung zu leisten, nament- 12.beschließt ferner, auf ihrer Sondertagung die Resolu-
lich von der Einberufung hochrangiger staatlicher Sachver- tion S-17/2 und insbesondere die Fortschritte zu überprüfen,
ständigengruppen; die bei der Durchführung des in der Anlage zu der genannten

9. anerkenntdie wichtige Rolle, die den nichtstaatlichen
Organisationen bei der Durchführung des in der Anlage zu
Resolution S-17/2 vom 23. Februar 1990 enthaltenen welt- 13.nimmt Kenntnisvon dem Bericht des Generalsekretärs
weiten Aktionsprogramms zukommt, und anerkennt die über die Vorbereitungen für die Sondertagung der Generalver-
Notwendigkeit, daß sie sich im Einklang mit der Resolution sammlung, deren mögliche Ergebnisse und damit zusammen-
1996/31 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 25. Juli1996 hängende organisatorische Fragen und bittet die Sucht-
aktiv an den Vorbereitungen für die Sondertagung beteiligen stoffkommission, bei den Vorbereitungen für die Sonderta-
und geeignete Vorkehrungen für ihren Beitrag während dergung die darin enthaltenen Empfehlungen zu berücksichtigen;
Sondertagung treffen;

10. beschließt, daß der Vorbereitungsprozeß für die Son- mlung auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung über den Wirt-
dertagung der Generalversammlung aus dem ordentlichen schafts- und Sozialrat über den Stand der Vorbereitungen für
Haushalt der Vereinten Nationen finanziert werden soll, ein- die Sondertagung Bericht zu erstatten;
gedenk der Notwendigkeit, die Kosten möglichst niedrig zu
halten, und daß die Regierungen gebeten werden sollen, außer-
planmäßige Beiträge zur Deckung dieser Kosten zu entrichten;

11. beschließt außerdem, daß die Sondertagung, wie vom
Wirtschafts- und Sozialrat empfohlen, die folgenden Ziele hat:

a) Förderung des Beitritts allerStaaten zu dem Einheits- und Einzelziele der Sondertagung hingearbeitet werden kann;
Übereinkommen von 1961 über Suchtstoffe , dem Überein-26

kommen von 1971 über psychotrope Stoffe und dem Über-28

einkommen der Vereinten Nationen von 1988 gegen den uner-
laubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen
sowie ihrer vollinhaltlichen Umsetzung durch alle Staaten;

b) Ergreifung von Maßnahmen zur Ausweitung der dem Vorbereitungsorgan für die Sondertagung über den
internationalen Zusammenarbeit zur Förderung der Anwen- Exekutivdirektor des Programms der Vereinten Nationen für
dung der bestehenden Rechtsvorschriften; die internationale Drogenbekämpfung konkrete Empfehlungen

c) Ergreifung von Maßnahmen zur Verhinderung der
Abzweigung von Chemikalien, die bei der unerlaubten
Drogengewinnung Verwendung finden, sowie verstärkte
Kontrolle der Herstellung von Aufputschmitteln und deren DURCHFÜHRUNG DES SYSTEMWEITEN AKTIONSPLANS DER

Vorprodukten und des Verkehrs damit; VEREINTEN NATIONEN ZUR BEKÄMPFUNG DES DROGEN-

d) Beschließung und Förderung von Programmen und
Politiken sowie sonstigen Maßnahmen zur Bekämpfung des
Drogenmißbrauchs, insbesondere auf internationaler Ebene,
mit dem Ziel, die unerlaubte Nachfrage nach Suchtstoffen zu
vermindern;

e) Ergreifung von Maßnahmen zur Verhinderung und einten Nationen zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs und
Bestrafung der Geldwäsche im Rahmen der Durchführung des ersucht um seine zweijährliche Aktualisierung und Über-
Übereinkommens der Vereinten Nationen von 1988 gegen den prüfung mit dem Ziel, seine formale Gestaltung und seine
unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen
Stoffen;

turen und zur Förderung alternativer Entwicklungsprogramme;

g) Ergreifung von Maßnahmen zur Verstärkung der
Koordinierung innerhalb des Systems der Vereinten Nationen
bei der Bekämpfung des Drogenhandels und damit zusammen-
hängenden Formen des organisierten Verbrechens, von Dro-
genhandel betreibenden terroristischen Gruppen sowie des
unerlaubten Waffenhandels;

Resolution enthaltenen Weltweiten Aktionsprogramms erzielt
wurden;

32

14. bittet die Suchtstoffkommission, der Generalversam-

15. betont, wie wichtig es ist, daß der Faktor Geschlecht
bei der Vorbereitung der Sondertagung berücksichtigt wird;

16. befürwortetdie Mitwirkung der Entwicklungsländer
und die Gewährung von Hilfe an die am wenigsten entwickel-
ten Länder, damit aktiv auf die Verwirklichung der Gesamt-

17. bittet die Organe, Organisationen und Sonderorgani-
sationen des Systems der Vereinten Nationen, insbesondere die
multilateralen Entwicklungsbanken, voll zu den Vorbereitun-
gen für die Sondertagung der Generalversammlung beizu-
tragen, insbesondere indem sie der Suchtstoffkommission als

zu den von der Sondertagung zu behandelnden Fragen
vorlegen;

V

MISSBRAUCHS: MASSNAHMEN DER ORGANISATIONEN DES

SYSTEMS DERVEREINTENNATIONEN

1. unterstütztden Systemweiten Aktionsplan der Ver-
einten Nationen zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs als24

ein unverzichtbares Instrument zur Koordinierung und Ver-
stärkung der Aktivitäten im Rahmen des Systems der Ver-

A/51/469.32
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Nützlichkeit als ein strategisches Werkzeug der Vereinten der Tätigkeit des Programms der Vereinten Nationen für die
Nationen zur Bekämpfung des Drogenproblems laufend zu internationale Drogenbekämpfung behandelt, und fordert alle
verbessern; Regierungen nachdrücklich auf, der Organisation die größt-

2. erklärt erneut, daß der Exekutivdirektor des Pro-
gramms der Vereinten Nationen für die internationale Drogen-
bekämpfung die Aufgabe hat, sämtliche Drogenbekämpfungs-
aktivitäten der Vereinten Nationen zu koordinieren und
wirksam zu leiten, um die Kostenwirksamkeit zu steigern und
sicherzustellen, daß die Maßnahmen im Rahmen des Pro-
gramms kohärent sind und daß die Koordinierung, Kom- 4.bittet die Regierungen und das Programm der Ver-
plementarität und Nichtüberschneidung solcher Aktivitäten im einten Nationen für die internationale Drogenbekämpfung,
gesamten System der Vereinten Nationen gegeben ist; Mittel und Wege zur Verbesserung der Koordinierung der mit

3. fordert die an dem Systemweiten Aktionsplan der
Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs
beteiligten Organisationen der Vereinten Nationennachdrück- 5. nimmt mit Genugtuung Kenntnisvon den Anstrengun-
lich auf, mit dem Programm der Vereinten Nationen für die gen, die der Exekutivdirektor des Programms der Vereinten
internationale Drogenbekämpfung weiter zusammenzuarbei- Nationen für die internationale Drogenbekämpfung unter-
ten, damit der Faktor Drogenbekämpfung und die dafür nimmt, um sich im Einklang mit den einschlägigen Resolutio-
erforderliche Hilfe in ihre Programmierungs- und Planungs- nen der Suchtstoffkommission und der Generalversammlung
prozesse einbezogen werden und so sichergestellt wird, daß sowie den Empfehlungen des Beratenden Ausschusses für
das Drogenproblem in allen seinen Aspekten in den ein- Verwaltungs- und Haushaltsfragen an die gebilligte Glie-
schlägigen Programmen angegangen wird; derung und Methodik des Programmhaushaltsplans des Fonds

4. nimmt Kenntnisvon den Maßnahmen, die der Ver-
waltungsausschuß für Koordinierung vor kurzem ergriffen hat,
um sicherzustellen, daß sich die Sonderorganisationen, Pro-
gramme und Fonds sowie die internationalen Finanzinstitutio- 6.unterstreichtdie Wichtigkeit der Tagungen der Leiter
nen stärker für die Einbeziehung des Faktors Drogenbekämp- der nationalen Suchtstoffbehörden und ermutigt sie, Möglich-
fung in ihre Arbeitsprogramme einsetzen; keiten zur Verbesserung ihrer Arbeitsweise und zur Ver-

5. bittet die Mitgliedstaaten, die Organisationen der
Vereinten Nationen und die multilateralen Entwicklungs-
banken auf die Auseinandersetzung mit dem Drogenproblem
unter allen seinen Aspekten zu verpflichten und ihre Leitungs- VII
organe zu veranlassen, Ersuchen um Hilfe bei der Durch-
führung von Drogenbekämpfungsprogrammen auf nationaler
Ebene gebührend zu berücksichtigen;

VI

PROGRAMM DER VEREINTEN NATIONEN FÜR DIE INTERNA-
TIONALE DROGENBEKÄMPFUNG

1. begrüßtdie Anstrengungen, die das Programm der
Vereinten Nationen für die internationale Drogenbekämpfung
unternimmt, um seinen Aufgaben im Rahmen der internatio-
nalen Verträge über die Drogenbekämpfung, der Umfassenden
multidisziplinären Konzeption für künftige Aktivitäten zur Be-
kämpfung des Drogenmißbrauchs , des Weltweiten Aktions-21

programms und der einschlägigen Konsensdokumente nach-22

zukommen;

2. stellt mit Besorgnis fest, daß dem Fonds des Pro-
gramms der Vereinten Nationen für die internationale Drogen-
bekämpfung weniger Mittel zur Verfügung stehen;

3. macht sichdie Resolution 10 (XXXIX) der Suchtstoff-
kommission zu eigen, die ein neues System der Finanzierung33

mögliche finanzielle und politische Unterstützung zu gewäh-
ren, indem sie die Zahl der Geber für das Programm und die
freiwilligen Beiträge, insbesondere die fürallgemeine Zwecke
bestimmten Beiträge, erhöhen, damit das Programm seine
operativen und technischen Kooperationsaktivitäten fortsetzen,
ausweiten und verstärken kann;

der Drogenbekämpfung zusammenhängenden Aktivitäten der
Vereinten Nationen zu prüfen;

zu halten, und ermutigt den Exekutivdirektor, sich weiter um
die Verbesserung der formalen Gestaltung und der Trans-
parenz des Haushalts zu bemühen;

stärkung ihrer Wirksamkeit zu prüfen, mit dem Ziel, die
Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Drogen auf regiona-
ler Ebene zu verstärken;

1. nimmt Kenntnisvon den unter dem Punkt "Interna-
tionale Drogenbekämpfung" vorgelegten Berichten des Gene-
ralsekretärs ;34

2. ersuchtden Generalsekretär, unter Berücksichtigung
der Notwendigkeit der Förderung einer integrierten Bericht-
erstattung,

a) der Generalversammlung auf ihrer zweiundfünfzigsten
Tagung gegebenenfalls die Stellungnahmen der Generalver-
sammlung zum Bericht der Suchtstoffkommission über die
Vorbereitungen der für 1998 anberaumten Sondertagung der
Generalversammlung vorzulegen;

b) in seinen Jahresbericht über die Durchführung des
Weltweiten Aktionsprogramms Empfehlungen darüber aufzu-
nehmen, wie die Durchführung des Aktionsprogramms und die
Bereitstellung von Informationen durch die Mitgliedstaaten
verbessert werden könnten;

c) der Generalversammlung auf ihrer dreiundfünfzigsten
Tagung einen aktualisierten Bericht über den Stand des
Übereinkommens der Vereinten Nationen von 1988 gegen den
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unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen in Anerkennungder wirtschaftlichen Vorteile, die den
Stoffen vorzulegen. Herkunftsländern und den Aufnahmeländern aus der Erwerbs-29

82.Plenarsitzung
12. Dezember 1996

51/65. Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf alle von der Generalversammlung, der Wanderarbeitnehmerinnen, die von Arbeitgebern in einigen
Kommission für die Rechtsstellung der Frau und der Men- Gastländern begangen werden,
schenrechtskommission verabschiedeten früheren Resolutio-
nen über Gewalt gegen Arbeitnehmerinnen sowie auf die
Erklärung über die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen ,35

in Bekräftigungder Ergebnisse der vom 14. bis 25. Juni
1993 in Wien abgehaltenen Weltkonferenz über Menschen-
rechte , der vom 5. bis 13. September 1994 in Kairo abgehal-36

tenen Internationalen Konferenz über Bevölkerung und
Entwicklung , des vom 6. bis 12. März 1995 in Kopenhagen37

abgehaltenen Weltgipfels für soziale Entwicklung und der38

vom 4. bis 15. September 1995 in Beijing abgehaltenen
Vierten Weltfrauenkonferenz , insbesondere soweit diese39

Wanderarbeitnehmerinnen betreffen,

Kenntnis nehmendvon der vom 27. bis 31. Mai 1996 in 3. ermutigtdie Mitgliedstaaten, im Rahmen ihrer inner-
Manila abgehaltenen Tagung der Sachverständigengruppe über staatlichen Gesetzgebung straf-, zivil-, arbeits- und verwal-
Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen und mit dem Aus- tungsrechtliche Sanktionen zu erlassen und/oder zu verstärken,
druck ihres Dankes an die Regierung der Philippinen für die um das Unrecht zu bestrafen und wiedergutzumachen, das
Ausrichtung der Tagung, Frauen und Mädchen zugefügt wird, die irgendeiner Form von

Kenntnis nehmendvon der Resolution 1996/12 der Unter-
kommission für die Verhütung von Diskriminierung und den
Schutz von Minderheiten , in der es unter anderem um Wan- 4.ermutigtdie Mitgliedstaatenaußerdem, entsprechende40

derarbeitnehmerinnen geht, Rechtsvorschriften zu erlassen und/oder umzusetzen und

im Bewußtseinder großen Bedeutung, die der Förderung
und dem Schutz der Menschenrechte von Personen, die
schwächeren Gesellschaftsgruppen angehören, einschließlich
der Wanderarbeitnehmer, der Beseitigung aller Formen von
Diskriminierung gegen diese und der Stärkung und wirk-
sameren Anwendung der bestehenden Rechtsakte auf dem
Gebiet der Menschenrechte beigemessen wird,

feststellend, daß Armut, Arbeitslosigkeit und andere sozio-
ökonomische Bedingungen eine große Anzahl von Frauen aus
Entwicklungsländern und aus einigen Übergangsländern nach
wie vor dazu veranlassen, sich auf der Suche nach einem
Lebensunterhalt für sich und ihre Familien in Länder zu
begeben, in denen größerer Wohlstand herrscht, und anerken-
nend, daß es die Pflicht der Herkunftsländer ist, auf die
Schaffung von Bedingungen hinzuwirken, die ihren Bürgern
Arbeitsplätze und Sicherheit bieten,

tätigkeit von Wanderarbeitnehmerinnen erwachsen,

betonend, daß zur Politikgestaltung genaue, objektive und
umfassende Informationen und Daten notwendig sind,

mit Besorgnisüber die nach wie vor eingehenden Berichte
über schwere Mißhandlungen und Gewalttätigkeiten gegen

ermutigtdurch die Maßnahmen, die einige Aufnahmelän-
der ergriffen haben, um die Not von Wanderarbeitnehmerinnen
zu lindern, die sich in ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Ge-
bieten aufhalten,

erneut erklärend, daß Gewalthandlungen gegen Frauen den
Genuß der Menschenrechte und Grundfreiheiten durch die
Frauen beeinträchtigen oder verhindern,

1. nimmt Kenntnisvon dem Bericht des Generalsekretärs
über Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen ;41

2. beschließt, alle Formen von Gewalt gegen Frauen und
Mädchen zu verhindern und zu beseitigen;

Gewalt ausgesetzt sind, gleichviel ob zu Hause, am Arbeits-
platz, im Gemeinwesen oder in der Gesellschaft;

regelmäßig zu überprüfen und zu analysieren, um ihre Wirk-
samkeit im Hinblick auf die Beseitigung von Gewalt gegen
Frauen sicherzustellen, unter besonderer Berücksichtigung der
Gewaltverhütung und der Verfolgung der Täter, und Maß-
nahmen zum Schutz weiblicher Gewaltopfer zu ergreifen und
sicherzustellen, daß sie Zugang zu gerechten und wirksamen
Rechtsmitteln haben, so auch zu Entschädigung und Schaden-
ersatz, und daß die Opfer ihre Gesundheit wiedererlangen und
die Täter rehabilitiert werden;

5. bittetdie betroffenen Mitgliedstaaten, insbesondere die
Herkunfts- und Aufnahmeländer von Wanderarbeitnehme-
rinnen, die Ergreifung geeigneter gesetzgeberischer Maß-
nahmen gegen Mittelspersonen zu erwägen, die vorsätzlich die
heimliche Verbringung von Arbeitern fördern und Wander-
arbeitnehmerinnen ausbeuten;

6. erklärt erneut, daß die betroffenen Staaten, ins-
besondere die Herkunfts- und Aufnahmeländer von Wander-
arbeitnehmerinnen, regelmäßige Konsultationen durchführen
müssen, um Problembereiche bei der Förderung und dem
Schutz der Rechte von Wanderarbeitnehmerinnen und bei der
Bereitstellung von Gesundheits-, Rechts- und Sozialdiensten
für sie aufzuzeigen, und daß sie dabei konkrete Maßnahmen
zur Bewältigung dieser Probleme ergreifen, gegebenenfalls in

Resolution 48/104.35
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